
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1950/7/11 1473/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1950

Index

Sozialversicherung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2

AVG §52

Rechtssatz

Ein ärztliches Gutachten, das sich mit einer Feststellung begnügt, ohne den Befund und eine Begründung mitzuteilen,

genügt nicht als Grundlage für einen Bescheid.

Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten Beweismittel Sachverständigenbeweis Medizinischer Sachverständiger
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